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I. Nechtsentwicklung.
Im Gegensatz zum römischen Recht — welches dem Eigentümer die 

freie Verfügung über seine bewegliche und unbewegliche Habe zuwies 
und den gesamten Nachlaß beim Jntestat-Erbfall unter die Erben 
gleichmäßig verteilte — hat das deutsche Recht und das germanische 
Recht überhaupt den Grundbesitz von alters her besonders be
handelt. Es sah in diesem nicht ein Kapitalvermögen des derzeitigen 
Besitzers, sondern ein an die Familie und Sippe gebundenes Erbe. Zu 
dessen Veräußerung an einen Familienfremden war daher die Zu
stimmung der übrigen Familienangehörigen oder doch zum wenigsten 
die Zustimmung des nächsten Erben erforderliche Auch durch Ver-< 
fügung von Todes wegen konnte das Recht des nächsten Erben in 
früherer Zeit nicht ausgeschlossen werdend Auf dieser Grundlage ent-

2 Erfolgte die Veräußerung ohne Zustimmung des nächsten Erben, so 
konnte dieser das veräußerte Gut durch Klage an sich ziehen, als ob der 
Erbfall bereits eingetreten wäre. Vgl. z. B. Sachsenspiegel 1, 52, 1: 
„Ane erben gelob (Erlaubnis) und äne echt ding en muz nieman sin eigen 
noch sine lüte gebn. Gibt ers Wider recht sunder erben gelob, der erbe 
underwindet es sich mit urteilen, als ob her töt si, jene der daz gab, so 
ers nicht gebn mochte."

Später wurde dieses sogenannte Beispruchsrecht des nächsten Erben dahin 
eingeschränkt, daß es nur noch bei den durch Erbgang erworbenen Gütern 
und nur noch gegen Entschädigung des Käufers ausgeübt werden durfte. 
In dieser abgeschwächten Form findet die Erblosung sich auch heute noch 
in dem sogenannten Odelsrecht der norwegischen Gesetzgebung (vgl. laufende 
Nummer Bd. VI), während sie dem deutschen Recht verlorengegangen ist.

3 Erst im späteren Mittelalter werden Testament und Erbvertrag zu
gelassen; anders im römischen Recht, das schon in der Zwölf-Tafel-Gesetz- 
gebung die völlige Testierfreiheit proklamierte durch den Satz: „Mi 
I6§a88ii 8UL6 1'61 iia, fu8 68to."

Reste der älteren deutschrechtlichen Auffassung finden sich noch heute im 
dänischen Recht, welches eine letztwillige Verfügung nur über bestimmte im 
Gesetz besonders bezeichnete Teile des Nachlasses zuläßt. Vgl. übrigens auch 
die guotite äispowdw des 60Ü6 eivil, die auf altfränkische Rechtsgedanken 
zurückgehen dürfte.
Schriften 178, III. 1



2 Wagemann, Anerbengesetze.

Wickelte sich im Laufe der Zeit das sogenannte Stammgut- oder Fidei- 
kommißrecht^ für adlige und das Anerbenrecht für bäuerliche Gütern

Anerbenrecht und Fideikommißrecht* sind voneinander durchaus 
verschieden. Denn während das dem 8plenäor kamilias dienende Fidei- 
kommiß regelmäßig ein vom Allodvermögen des Besitzers verschiedenes 
Sondervermögen bildet, in das nur die von dem ersten Besitzer Abstammen
den nach einer bestimmten Folgeordnung — ex paeto et proviäentia majo- 
rum — sukzedieren können, stellt das der Erhaltung leistungsfähiger 
Bauerngüter dienende Anerbenrecht ein echtes Erbrecht dar, welches nur 
die Besonderheit hat, daß einem der Erben — dem sogenannten Anerben — 
das Recht gegeben wird, den Hof ungeteilt zu übernehmen gegen eine Ab
findung der übrigen Miterben zu einem Anschlag, welcher die Überschuldung 
des Landguts verhindert.

Es liegt auf der Hand, daß die Rezeption des römischen Erb
rechts, und die Übernahme seiner Grundsätze in das Recht des Ooä6 
eivü und später auch in das Recht des BGB. dem Gedanken der 
ungeteilten Vererbung des ländlichen Grundbesitzes zu einem billigen 
Anschlag schweren Schaden zufügen mußte. Denn auch da, wo bis 
dahin noch die einheitliche Vererbung des Grundbesitzes im Wege des 
Anerbenrechts als gesetzliches Erbrecht gegolten hatte, wurde nunmehr 
die gleichmäßige Verteilung auch des Grundbesitzes oder seines Ver
kehrswerts auf sämtliche Erben zum gesetzlichen Erbrecht erhoben.

Das Erbrecht des Ooäe oLvil hat nicht nur in Frankreich, sondern 
auch in Belgien, Holland und dem deutschen Rheinland Verbreitung 
gefunden; ebenso auch in Polen und der Schweiz. Jedoch hat das

4 Betr. Anerben- und Fideikommißrecht; vgl. auch S. 4.
5 Darüber, daß die Entwicklung eines besonderen Anerbenrechts nicht 

überall, sondern nur da erfolgte, wo die Stammessitte und die natürlichen 
wirtschaftlichen Bedingungen einer solchen Entwicklung günstig waren, vgl. 
des näheren Sering, Erbrecht und Agrarverfassung in Schleswig-Holstein, 
S. 152ff. Die Anerbensitte herrscht in etwa vier Fünfteln des Deutschen 
Reichs.

Seine rechtliche Gestaltung fand das Anerbenrecht zunächst Wohl 
zumeist in ungeschriebenem Gewohnheitsrecht; so noch jetzt verschiedentlich 
in Schleswig-Holstein. Dieses wurde dann allmählich in entsprechenden 
Weistümern, Dorfordnungen und Hofrechten, später auch bei Erstarken der 
landesherrlichen Gewalt in entsprechenden Verordnungen niedergelegt. 
Solches Anerbenrecht galt im 18. Jahrhundert in den Gebieten der An
erbensitte nicht nur für gründ- oder gutsherrlich abhängige, sondern auch 
für altfreie Eigentumsgüter.
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ooäs-oivit-Erbrecht sich in der Schweiz nicht halten können. Die durch 
dasselbe bewirkte Verschuldung und unwirtschaftliche Zersplitterung 
der Bauernhöfe machte sich so deutlich geltend, daß man bald schon zur 
Schaffung besonderer Zusammenlegungsgesetze genötigt wurde; und als 
auch dieses Mittel gegenüber der stets sich wiederholenden Zersplitte
rung im Erbgang fehlschlug, entschloß sich die Schweiz — ein ausge
sprochen demokratisches Land —, das Anerbenrecht allgemein (und 
zwar nun auch in den französischen Kantonen) wieder einzuführen, in
dem sie bei Schaffung des Zivilgesetzbuchs (1907) das Anerbenrecht 
zum gesetzlichen Erbrecht für den gesamten landwirtschaftlichen Besitz 
erhob (vergleiche des näheren den Abschnitt „Schweiz" unter 
lfd. Nr. U. II). Ähnlich hat auch Norwegen, welches durch Gesetz von 
1821 die Schätzung des Anerbenguts nach dem gemeinen Wert vor
schrieb, diese bereits 1863 wieder aufgegeben und ist auf Grund der ge
machten Erfahrungen zur Schätzung nach billiger Taxe zurückgekehrt.

Auch sonst hat in den letzten 50 Jahren eine deutliche Wieder
belebung des Anerbenrechtsgedankens stattgefunden. Sie hat bereits 
zur Schaffung zahlreicher Anerbengesetze — Braunschweig und Olden
burg in den 70er Jahren, Preußische Landgüterordnungen der 80er 
Jahre, Anerbengesetze für Westfalen und Hannover, Gesetze für die 
preußischen Renten- und Ansiedlungsgüter, Anerbengesetze für Baden, 
beide Mecklenburg, Bremen, Lippe und Waldeck, ebenso für Deutsch- 
Österreich (Tirol, Kärnten und Böhmen), Tschechoslowakei und Un
garn — geführt und hält auch gegenwärtig noch an (Württembg. An
erbengesetz vom 7. März 1930; Waldgutsanerbenrecht der Preuß. Fidei- 
kommißgesetze vom 19. November 1920 und vom 22. April 1930, Sächs. 
Anerbengesetz-Entwurf).

Der gesetzgeberische Zweck war in der Regel die Erhaltung eines 
leistungsfähigen Bauernstandes im Kampfe gegen Überschuldung und 
daraus folgende Zersplitterung. Doch kommen daneben gelegentlich auch 
Gesetze vor, bei denen die Erhaltung eines Bauernstandes inländischer 
Abstammung (Ansiedlungsgüter im ehemaligen Posen und Westpreußen, 
neues Bodenzuteilungsgesetz in der Tschechoslowakei und entsprechendes 
Gesetz in Ungarn) oder der Schutz des Heimes des kleinen Mannes 
(Boden- und Wirtschaftsheimstätten des Reichsheimstättengesetzes, Lisno 
äo kamiUs in Frankreich und Belgien) in erster Linie stehen.

i*


